
Der Landtag von Niederösterreich hat am……………………. beschlossen: 

 

 

Änderung des NÖ Pflichtschulgesetzes 

 

 

Das NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000, wird wie folgt geändert: 

 

1. In den §§ 3 Abs. 1 Z. 1, 36 Abs. 2, 73 Abs. 1 Z. 2 wird jeweils das Wort 

"soferne" durch das Wort "sofern" ersetzt. 

 

2. In den §§ 4 Abs. 3 und Abs. 5, 6 Abs. 4 und Abs. 6, 8 Abs. 6 und 72 Abs. 1 Z. 

1 lit. c und d wird jeweils die Wortfolge "Kammer der Gewerblichen Wirtschaft 

für" durch das Wort "Wirtschaftskammer" ersetzt. 

 

3. Im § 4 Abs. 4 wird das Wort "Erziehungsberechigten" durch das Wort 

"Erziehungsberechtigten" ersetzt. 

 

4. In den §§ 6 Abs. 1 Z. 2 und 26b Abs. 1 wird jeweils das Wort "hiedurch" durch 

das Wort "dadurch" ersetzt. 

 

5. Im § 6 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

"(3a) Baulichkeiten und Liegenschaften stillgelegter Schulen, die für 

Schulzwecke gewidmet sind, können einer Verwendung für andere Zwecke 

zugeführt werden, wenn nach Ende der Stillegung die Verwendung für 

Schulzwecke wiederhergestellt werden kann." 

 

6. Im § 6 Abs. 4 zweiter Satz wird die Wortfolge "die 

Errichtungsvoraussetzungen für die betroffenen Schule weiterhin gegeben 

sind" durch die Wortfolge "dadurch für die betroffenen Schüler der Schulweg 

nicht mehr zumutbar ist" ersetzt. 
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7. Im § 8 Abs. 7 wird jeweils das Wort "Soferne" durch das Wort "Sofern" ersetzt. 

 

8. Im § 11 Abs. 2 wird das Wort "Aufnahmsbedingungen" durch das Wort 

"Aufnahmebedingungen" ersetzt. 

 

9. In den §§ 32b und 72 Abs. 7 wird jeweils das Wort "Hiebei" durch das Wort 

"Dabei" ersetzt. 

 

10.  Im § 44 Abs. 3 Z. 6 wird das Wort "minderbemittelter" durch das Wort 

"unterstützungsbedürftiger" ersetzt. 

 

11. Im § 61b wird jeweils das Wort "hiebei" durch das Wort "dabei" ersetzt. 

 

12. Im § 70 entfällt das Wort "lehrgangsmäßigen". 

 

13. Im § 73 Abs. 1 Z. 3 wird das Wort "Widerrruf" durch das Wort "Widerruf" 

ersetzt. 

 

14. Im § 74 Abs. 3 wird das Wort "Landesreisegebührenvorschrift" durch das Wort 

"Landes-Reisegebührenvorschrift" und die Wortfolge "der Dienstklasse VII" 

durch die Wortfolge "(DPL 1972, LGBl. 2200)" ersetzt 

 


